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burg, Schönburger Straße 41 zusammen. Die Stimmen-
auszählung beginnt 18.00 Uhr. Die jeweiligen Räum-
lichkeiten, in denen die Briefwahlvorstände tätig sind, 
werden am Dienstgebäude durch Aushang bekannt ge-
geben.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist.

 Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gülti-
gen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen.

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
 Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 

Stimmzettel ausgehändigt.
 Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Num-

mer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeich-
nung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ers-
ten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und 
rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberech-
tigten einen Kreis für die Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er 
auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der 
der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

des Kreises/der kreisfreien Stadt oder
b) durch Briefwahl

 teilnehmen. 
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Ge-

meindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 

Sitzungsplan der Verbandsgemeinde 
Droyßiger-Zeitzer Forst
Mittwoch, 08.05.2019
19.00 Uhr Sitzung Verbandsgemeinderat
 im Saal des Verwaltungsgebäudes
 in Droyßig, Zeitzer Straße 15 *

* Bitte beachten Sie die Aushänge in den Gemeinden

Wahlbekanntmachung
1. Am 26. Mai 2019 findet in der  

Bundesrepublik Deutschland
die Wahl zum Europäischen Parlament statt.

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 1)

2. Die Gemeinden bilden folgende Wahlbezirke: 
 Gemeinde Droyßig 011 Droyßig
  012 Weißenborn
 Gemeinde Gutenborn 021 Bergisdorf
  022 Droßdorf
  023 Kuhndorf
  024 Heuckewalde
  025 Schellbach
  026 Ossig
  027 Lonzig
 Gemeinde Kretzschau 031 Döschwitz
  032 Grana
  033 Salsitz
  034 Mannsdorf
  035 Kretzschau
 Gemeinde Schnaudertal 041 Wittgendorf/Dragsdorf
  042 Großpörthen/Nedissen
  043 Kleinpörthen
  044 Bröckau
  045 Hohenkirchen
 Gemeinde Wetterzeube 051 Breitenbach
  052 Haynsburg
  053 Wetterzeube
2. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-

ten in der Zeit vom 29.04.2019 bis 05.05.2019 zugestellt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses am 26.05.2019 um 15.00 Uhr in der 
Kreisverwaltung des Burgenlandkreises in 06618 Naum-
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 044 – Bröckau 
 045 – Hohenkirchen 
 046 – Briefwahlvorstand (wird gebildet, wenn mindes-

tens 51 Wahlbriefe eingehen) 
 Gemeinde Wetterzeube
 051 - Breitenbach 
 052 - Haynsburg 
 053 - Wetterzeube 
 054 – Briefwahlvorstand (wird gebildet, wenn mindes-

tens 51 Wahlbriefe eingehen) 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-

tigten in der Zeit vom 29.04. bis 05.05.2019 übersendet 
worden sind, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal 
angegeben, in dem die wahlberechtigte Person zu wäh-
len hat. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Verwaltungs-
amt Droyßig, Zeitzer Str. 15 in Droyßig zusammen. Die 
Auszählung der Stimmen erfolgt ab 18.00 Uhr. 

3. Jede wählende Person hat für die Wahl zur Vertretung 
drei Stimmen. Finden gleichzeitig mehrere Wahlen zu 
den Vertretungen statt (z. B. Gemeindewahl und Kreis-
tagswahl), so hat sie für jede dieser Wahlen für die sie 
wahlberechtigt ist, drei Stimmen. 

4. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im 
Wahllokal bereitgehalten. Sie enthalten für die Wahl 
zu den Vertretungen die im Wahlbereich zugelassenen 
Wahlvorschläge und die zugelassenen Wahlvorschlags-
verbindungen und die Namen der Bewerberinnen/Be-
werber und jeweils drei Felder für jede Bewerberin/je-
den Bewerber zur Kennzeichnung. 

5. Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem Stimmzettel durch Ankreuzen von Fel-
dern oder in sonstiger Weise die Bewerberin/den Be-
werber zweifelsfrei kennzeichnet, der oder dem sie die 
Stimme geben will.

5.1 Sie kann
a) einer Bewerberin/einem Bewerber bis zu drei Stim-

men geben,
b) ihre Stimmen auch verschiedenen Bewerberinnen 

und Bewerbern eines Wahlvorschlags geben, ohne 
an die Reihenfolge innerhalb des Wahlvorschlags 
gebunden zu sein,

c) ihre Stimmen Bewerberinnen und Bewerbern ver-
schiedener Wahlvorschläge geben, jedoch ins-
gesamt nicht mehr als drei Stimmen auf einem 
Stimmzettel, sonst ist der Stimmzettel ungültig!

6. Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahl-
vorstandes über ihre Person auszuweisen.

7. Wer keinen Wahlschein besitzt, kann ihre/seine Stimme 
nur in dem für sie /ihn zuständigen Wahllokal abgeben.

8. Wahlscheininhaberinnen/Wahlscheininhaber können 
an der Wahl im Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbe-

zirk dieses Wahlbereiches oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.

9. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der zu-
ständigen Gemeindebehörde einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen. 

10. Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt: 
a) Die wählende Person kennzeichnet persönlich und 

unbeobachtet ihren Stimmzettel, finden gleichzei-
tig mehrere Wahlen statt, die Stimmzettel der Wah-
len, für die sie wahlberechtigt ist.

dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlbe-
rechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahl-
berechtigt sind (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes).

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft; der Versuch ist strafbar (§ 107 a Absatz 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Droyßig, den 12.04.2019

Kraneis
Verbandsgemeindebürgermeister

Wahlbekanntmachung
1. Am 26. Mai 2019
 finden in den Mitgliedsgemeinden Droyßig, Gutenborn, 

Kretzschau, Schnaudertal und Wetterzeube 
 folgende Kommunalwahlen statt 
 Kreistag, Verbandsgemeinderat und Gemeinderat 
 Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 
2. Die Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Droy-

ßiger-Zeitzer Forst sind in nachfolgend aufgeführte 
Wahlbezirke eingeteilt: 

 Gemeinde Droyßig
 011 – Droyßig 
 012 – Weißenborn 
 013 – Briefwahlvorstand (wird gebildet, wenn mindes-

tens 51 Wahlbriefe eingehen) 
 Gemeinde Gutenborn
 021 – Bergisdorf 
 022 – Droßdorf 
 023 – Kuhndorf 
 024 – Heuckewalde 
 025 – Schellbach 
 026 – Ossig 
 027 - Lonzig 
 028 – Briefwahlvorstand (wird gebildet, wenn mindes-

tens 51 Wahlbriefe eingehen) 
 Gemeinde Kretzschau
 031 – Döschwitz 
 032 – Grana 
 033 – Salsitz/Kleinosida 
 034 – Mannsdorf 
 035 – Kretzschau 
 036 – Briefwahlvorstand (wird gebildet, wenn mindes-

tens 51 Wahlbriefe eingehen) 
 Gemeinde Schnaudertal
 041 – Wittgendorf/Dragsdorf 
 042 – Großpörthen/Nedissen 
 043 – Kleinpörthen 
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Aufstellung der Wahllokale

Europa- und Kommunalwahl am 26.05.2019
Nr. Wahlbezirk Anschrift
011 Droyßig Verwaltungsgebäude/Saal
  Zeitzer Str. 15, 06722 Droyßig
012 Weißenborn ehem. Gaststätte „Dorfkrug“
  Saalstube, Dorfstraße 42, 
  06722 Droyßig
021 Bergisdorf Gemeinderaum
  Schulberg 13b, 06712 Gutenborn
022 Droßdorf Grundschule Droßdorf
  Schulweg 23, 06712 Gutenborn
023 Kuhndorf Schutzhütte
  Stadtweg, 06712 Gutenborn
024 Heuckewalde Feuerwehrgerätehaus
  Pölziger Straße 1, 06712 Gutenborn
025 Schellbach Dorfgemeinschaftshaus
  Schneidergasse 22, 06712 Gutenborn
026 Ossig Gemeindestützpunkt
  Droßdorfer Str. 14, 06712 Gutenborn
027 Lonzig Kulturraum Lonzig
  Lonziger Hauptstraße 11, 
  06712 Gutenborn
031 Döschwitz Vereins- und Bürgerhaus Gladitz
  Luckenauer Straße 48, 
  06712 Kretzschau
032 Grana Sportlerheim
  Hasselweg 8, 06712 Kretzschau
033 Salsitz/ ehemalige Schule
 Kleinosida Schulweg 42, 06712 Kretzschau
034 Mannsdorf Gaststätte „Zur Weintraube“
  Borngasse 9, 06712 Kretzschau
035 Kretzschau Sportlerheim Kretzschau
  Mittelstraße 28, 06712 Kretzschau
041 Wittgendorf/ Büro der Gemeinde
 Dragsdorf Gartenstraße 30, 06712 Schnaudertal
042 Großpörthen/ Versammlungsraum
 Nedissen Großpörthener Anger 17, 
  06712 Schnaudertal
043 Kleinpörthen Heimatstube
  Kleinpörthener Dorfstraße 18, 
  06712 Schnaudertal
044 Bröckau ehemaliges Gemeindeamt
  Bröckauer Dorfstraße 49, 
  06712 Schnaudertal
045 Hohenkirchen Gemeinderaum Hohenkirchen
  Hohenkirchen 24, 06712 Schnaudertal
051 Breitenbach Felsenkeller
  Grüner Anger 30, 06722 Wetterzeube
052 Haynsburg Versammlungsraum
  Burgstraße 10, 06722 Wetterzeube
053 Wetterzeube Dorfgemeinschaftshaus
  Schulstraße 12, 06722 Wetterzeube

Stellv. Verbandsgemeindewahlleiterin

b) Sie legt den oder die Stimmzettel unbeobachtet 
in den amtlichen Stimmzettelumschlag und ver-
schließt diesen.

c) Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des 
Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt zur Briefwahl.

d) Sie legt den verschlossenen amtlichen Stimmzettel-
umschlag und den unterschriebenen Wahlschein in 
den amtlichen Wahlbriefumschlag.

e) Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.
f) Sie übersendet den Wahlbrief durch ein Postun-

ternehmen an die auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebene Stelle so rechtzeitig, dass der Wahlbrief 
spätestens am Wahltag bis zum Ende der Wahlzeit 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben 
werden.

 Wenn gleichzeitig mehrere Wahlen stattfinden, für die 
sie wahlberechtigt ist, benutzt die wählende Person für 
alle Wahlen nur einen Stimmzettelumschlag und nur 
einen Wahlbriefumschlag.Holt die wahlberechtigte Per-
son persönlich den Wahlschein und die Briefwahlun-
terlagen bei der Wahlbehörde ab, so soll sie Gelegen-
heit haben, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben.

 Nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt 
wird, sind dem Merkblatt zur Briefwahl zu entnehmen.
Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Be-
hinderung nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich 
zu vollziehen, kann sich der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.Die Hilfsperson hat durch Unterschreiben der 
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, 
dass sie den Stimmzettel nach dem Willen der wahlbe-
rechtigten Person gekennzeichnet hat. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

11. Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal 
Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts 
möglich ist.

12. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht 
oder eine solche Tat versucht, wird mit einer Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft 
(§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

Droyßig, den 12.04.2019

Kraneis
Verbandsgemeindebürgermeister
handelnd im Namen und im Auftrag der Mitgliedsgemeinden
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Die nächste Gemeinderatssitzung der Gemeinde Kretz-
schau findet am Mittwoch, 15.05.2019 um 19.00 Uhr im 
Sportlerheim Grana statt.*
* Bitte beachten Sie die Aushänge in der Gemeinde

Sprechstunde der Bürgermeisterin
Dienstag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Büro Kretzschau 
oder nach Vereinbarung – Telefon: 03441 213049 Mobiltele-
fon: 0157 34037760

Die Sitzungen des Gemeinderates Schnaudertal entneh-
men Sie bitte den Aushängen in der Gemeinde Schnau-
dertal.

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gemeindebüro 
Wittgendorf, Gartenstraße 30 oder nach Vereinbarung – 
Telefon: 034423 21274

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Wetterzeube findet am Montag, 6. Mai 2019 
um 19.00 Uhr im Versammlungsraum Haynsburg, Burg-
straße 10 statt.
Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingela-
den.

Der Bürgermeister

Wahlbehörde:
Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst
Zeitzer Straße 15
06722 Droyßig

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses
Termin: 28.05.2019 um 17.00 Uhr
Betr.: Verbandsgemeindewahlausschuss - Verbandsge-
meinderat, Gemeinderat

Anschrift Sitzungsraum:
Sitzungssaal der Verbandsgemeinde
Zeitzer Straße 15
06722 Droyßig

Tagesordnung:
1. Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses zur Ver-

bandssgemeinderatswahl vom 26.05.2019
2. Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses zur Ge-

meinderatswahl vom 26.05.2019 in den Gemeinden 
Droyßig, Gutenborn, Kretzschau, Schnaudertal und Wet-
terzeube

Jedermann hat zu der Sitzung Zutritt.

Droyßig, den 12.04.2019

Köhler
Verbandsgemeindewahlleiter

Die nächste Gemeinderatssitzung der Gemeinde Droyßig 
findet
am Dienstag, den 28.05.2019 um 19.00 Uhr im Gemein-
debüro Droyßig, Markt 6b statt.*

* Bitte beachten Sie die Aushänge in der Gemeinde

Die nächste Sitzung des Bauausschusses der Gemein-
de Gutenborn findet am Dienstag, dem 14.05.2019 um 
18.00 Uhr in Giebelroth, Giebelroth 24, und die nächsten 
Sitzungen des Gemeinderates der Gemeinde Gutenborn 
finden am Dienstag, dem 28.05.2019 um 18.30 Uhr im 
Gemeindezentrum Droßdorf, Schulweg 23 statt.*

* Bitte beachten Sie die Aushänge in der Gemeinde

Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Dienstag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr oder nach Vereinba-
rung – Telefon: 03441 718793
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